
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung des Durchführungsbeschlusses 2014/24/GASP des Rates vom 20. Januar 2014 zur 
Durchführung des Beschlusses 2012/642/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Belarus 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 16 vom 21. Januar 2014) 

Auf Seite 32 im Anhang: 

anstatt:  „Im Anhang des Beschlusses 2012/652/GASP erhält der Eintrag Nr. 210 folgende Fassung:“ 

muss es heißen:  „Im Anhang des Beschlusses 2012/652/GASP erhält der Eintrag Nr. 199 folgende Fassung:“. 

Auf Seite 33 im Anhang, Tabelle, erste Spalte: 

anstatt:  „210“ 

muss es heißen:  „199“.   

Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 699/2014 der Kommission vom 24. Juni 2014 
über die Gestaltung des gemeinsamen Logos zur Identifizierung von Personen, die der Öffent
lichkeit Arzneimittel zum Verkauf im Fernabsatz anbieten, und über die technischen, elektron

ischen und kryptografischen Anforderungen zur Überprüfung der Echtheit desselben 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 184 vom 25. Juni 2014) 

Seite 6, Artikel 3 Absatz 2: 

anstatt:  „Der Informationsfluss zwischen den Websites, für die eine Ermächtigung oder Befugnis zur Abgabe von 
Arzneimitteln an die Öffentlichkeit im Fernabsatz durch Dienste der Informationsgesellschaft erteilt 
wurde, und der Website, auf der die nationale Liste zu finden ist, ist auf geeignete Weise zu sichern.“ 

muss es heißen:  „Der Informationsfluss zwischen den Websites der Personen, die zur Abgabe von Arzneimitteln an die 
Öffentlichkeit im Fernabsatz durch Dienste der Informationsgesellschaft ermächtigt oder befugt sind, 
und der Website, auf der die nationale Liste zu finden ist, ist auf geeignete Weise zu sichern.“  
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